
GLKrWBek: 26. Berichtigung der Wählerverzeichnisse (§ 20)

26.  Berichtigung der Wählerverzeichnisse (§ 20) 
 
26.1 Berichtigungen nach dem Stichtag bis zum Beginn der Einsichtsfrist für die 
Wählerverzeichnisse 

26.1.1 Umzug innerhalb der Gemeinde (§ 15 Abs. 2) 

1Eine nach dem Stichtag umgezogene wahlberechtigte Person kann im bisherigen Stimmbezirk wählen. 
2Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung eines Wahlscheins vor, kann sie von der Briefwahl Gebrauch 
machen oder mit dem Wahlschein in einem beliebigen Stimmbezirk der Gemeinde wählen. 3Für die 
Unterrichtung über diese Regelung bei der persönlichen Anmeldung wird die Aushändigung eines 
Merkblatts empfohlen. 4Bei einer elektronischen Wohnsitzanmeldung hat das Verwaltungsportal unter 
Mitwirkung der zuständigen Behörde sicherzustellen, dass die wahlberechtigte Person entsprechend 
unterrichtet wird. 5Eine Aufnahme in das Wählerverzeichnis des neuen Stimmbezirks ist auch auf Antrag 
nicht zulässig.

26.1.2 Umzug in eine andere Gemeinde desselben Landkreises (§ 15 Abs. 3) 

26.1.2.1 Auswirkungen auf das Wahlrecht bei Gemeindewahlen 

1Verlegt eine wahlberechtigte Person, die von Amts wegen in das Wählerverzeichnis der 
Wegzugsgemeinde einzutragen ist, den Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen nach dem Stichtag in eine 
andere Gemeinde desselben Landkreises, verliert sie hinsichtlich der Gemeindewahlen das Wahlrecht in 
der Wegzugsgemeinde und erwirbt das Wahlrecht in der Zuzugsgemeinde wegen des zu kurzen 
Aufenthalts noch nicht. 2Die Zuzugsgemeinde hat die Wegzugsgemeinde unverzüglich über den Zuzug zu 
unterrichten; die Wegzugsgemeinde hat die wahlberechtigte Person in ihrem Wählerverzeichnis nicht mehr 
aufzunehmen oder zu streichen, da dort kein Wahlrecht mehr besteht. 3Hat die Person aber bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen von der Wegzugsgemeinde erhalten, hat diese das Wählerverzeichnis 
mit einem Vermerk zu versehen, wonach die vor dem Verlust des Stimmrechts durch Briefwahl abgegebene 
Stimme nach Art. 19 Abs. 2 Satz 4 gültig ist.

26.1.2.2 Auswirkungen auf das Wahlrecht bei Landkreiswahlen 

1Verlegt eine wahlberechtigte Person den Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen nach dem Stichtag in 
eine andere Gemeinde desselben Landkreises, bleibt sie für die Landkreiswahlen wahlberechtigt. 2Art. 19 
Abs. 2 Satz 4 ist hier nicht anwendbar, da die Person wegen des nur kreisinternen Umzuges innerhalb des 
Wahlkreises bleibt. 3Meldet sie sich nach dem Stichtag und vor Beginn der Einsichtsfrist für das 
Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde der Zuzugsgemeinde an, wird sie in das Wählerverzeichnis der 
Zuzugsgemeinde für die Landkreiswahlen nur auf Antrag eingetragen. 4Wird sie im Wählerverzeichnis der 
Zuzugsgemeinde eingetragen, ist sie aus dem Wählerverzeichnis der Wegzugsgemeinde zu streichen (vgl. 
§ 15 Abs. 3 Satz 4). 5Eine Eintragung in das Wählerverzeichnis der Zuzugsgemeinde ist nicht mehr 
möglich, wenn die Person von der Wegzugsgemeinde bereits einen Wahlschein erhalten hat (vgl. § 15 Abs. 
3 Satz 2; Nr. 21.1). 6Für die Unterrichtung über diese Regelung bei der persönlichen Anmeldung wird die 
Aushändigung eines Merkblatts empfohlen. 7Bei einer elektronischen Wohnsitzanmeldung hat das 
Verwaltungsportal unter Mitwirkung der zuständigen Behörde sicherzustellen, dass die wahlberechtigte 
Person entsprechend unterrichtet wird.

8Teilt die Zuzugsgemeinde der Wegzugsgemeinde lediglich eine Anmeldung mit Angaben über einen 
Einzug nach dem Stichtag, nicht aber über die Eintragung in das Wählerverzeichnis mit, darf die Person von 
der Wegzugsgemeinde nur für die Gemeindewahlen, jedoch nicht für die Landkreiswahlen aus dem 
Wählerverzeichnis gestrichen werden. 9Eine Streichung für die Landkreiswahlen aus dem 
Wählerverzeichnis der Wegzugsgemeinde ist erst dann zulässig, wenn die Zuzugsgemeinde der 
Wegzugsgemeinde die Aufnahme in ihr Wählerverzeichnis mitgeteilt hat.

10Verlegt eine Person den Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen durch den Einzug vor dem Stichtag, 
meldet sich aber erst nach dem Stichtag an, wird sie in der Zuzugsgemeinde von Amts wegen in das 



Wählerverzeichnis bezüglich der Landkreiswahlen aufgenommen, da aufgrund der Meldung vermutet wird, 
dass der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen bereits am Stichtag in der Zuzugsgemeinde lag.

11Die Regelung in § 15 Abs. 3 gilt sowohl für verbundene als auch für nicht verbundene Landkreiswahlen.

26.2 Berichtigungen ab Beginn der Einsichtsfrist bis zum Abschluss der Wählerverzeichnisse 

1Wählerverzeichnisse können auch nach Beginn der Einsichtsfrist bis zu ihrem Abschluss ohne besondere 
Voraussetzungen, also auch ohne Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder Beschwerde wegen 
der Richtigkeit oder der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses von Amts wegen berichtigt werden.

2Ist eine wahlberechtigte Person in das Wählerverzeichnis der Zuzugsgemeinde aufgenommen worden, die 
Streichung im Wählerverzeichnis der Wegzugsgemeinde aber bisher unterblieben, kann die Streichung im 
Wählerverzeichnis nachgeholt werden.

26.3 Berichtigungen nach Abschluss der Wählerverzeichnisse 

1Nach Abschluss der Wählerverzeichnisse sind Berichtigungen nur noch bei offensichtlicher Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit zulässig.

2Offensichtlich ist die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit, wenn sie vernünftigerweise nicht angezweifelt 
werden kann. 3Hierunter fallen z. B. die falsche Schreibweise von Familiennamen und Vornamen, falsche 
Adressenangaben, Versagen technischer Übertragungsvorrichtungen (eine wahlberechtigte Person wurde 
z. B. durch ein technisches Versagen versehentlich nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen oder 
irrtümlich aufgenommen), zwischenzeitlicher Erwerb oder Verlust der Unionsbürgerschaft (Nachweis durch 
Staatsangehörigkeitsurkunden), Änderung von Angaben zur Person aufgrund von vorgelegten 
Personenstandsurkunden und die Streichung von Doppeleintragungen. 4Hinweise hierfür werden sich auch 
aus nichtzustellbaren Wahlbenachrichtigungen ergeben. 5Der urkundlich nachgewiesene Tod einer 
wahlberechtigten Person oder der Wegfall des Wahlrechts (z. B. gerichtliches Urteil mit Rechtskraftvermerk, 
Wegzug aus dem Wahlkreis) führt ebenso zur offensichtlichen Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses.

6Die Abschlussbeurkundung des Wählerverzeichnisses ist in diesen Fällen entsprechend zu berichtigen. 
7Ist das Wählerverzeichnis bereits dem Wahlvorstand übergeben worden und wird die offensichtliche 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit erst am Wahltag bei Erscheinen der abstimmenden Person im 
Abstimmungsraum bemerkt, muss die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher nach Rücksprache mit der 
Gemeinde und auf deren ausdrückliche Anweisung das Wählerverzeichnis und die Abschlussbeurkundung 
gegebenenfalls berichtigen.

8Hat eine Person, die am Wahltag das Wahlrecht nicht mehr besitzt, weil sie z. B. weggezogen oder 
verstorben ist, bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen erhalten, ist der Wahlschein für ungültig 
zu erklären und in die Liste der für ungültig erklärten Wahlscheine aufzunehmen; die Person ist zudem im 
Wählerverzeichnis zu streichen. 9Eine Stimmabgabe im Abstimmungsraum ist nicht mehr zulässig oder 
möglich. 10Da eine durch Briefwahl vor dem Verlust des Wahlrechts abgegebene Stimme nach Art. 19 Abs. 
2 Satz 4 aber gültig ist, sind das Wahlscheinverzeichnis und die Liste der für ungültig erklärten Wahlscheine 
mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen (vgl. § 28 Abs. 1 Satz 2). 11Da ausgenommen in den 
Todesfällen regelmäßig nicht feststellbar ist, wann das Stimmrecht ausgeübt wurde, ist zugunsten der 
Briefwählerin oder des Briefwählers zu vermuten, dass die Stimme vor dem Verlust des Wahlrechts 
abgegeben wurde.

12Ist eine wahlberechtigte Person in das Wählerverzeichnis der Zuzugsgemeinde aufgenommen worden, 
die Streichung im Wählerverzeichnis der Wegzugsgemeinde aber bisher unterblieben, kann die Streichung 
auch noch nach Abschluss des Wählerverzeichnisses nachgeholt werden.

26.4 Beschwerden (§ 19) 

1Wird aufgrund einer Beschwerde entschieden, dass eine wahlberechtigte Person in das Wählerverzeichnis 
einzutragen ist, wird sie nachgetragen. 2Wird entschieden, dass eine eingetragene Person nicht 
stimmberechtigt ist, ist sie zu streichen.



3Wird einer Beschwerde stattgegeben und ist die beschwerte Person in einer anderen Gemeinde gemeldet, 
hat die Gemeinde diesen Sachverhalt der anderen Gemeinde mitzuteilen; diese hat gegebenenfalls 
ihrerseits das Wählerverzeichnis zu berichtigen.


